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KAMMER DER ~IRTSCHAFTSTREUHÄNDER 
.1081 "'IEN VIII, HENNOPLATZ 4/I / / TELEFON 421672-0' 

An das 

TELEGRAMMADRESSE WITREUKA WIEN 
Telex 112 264 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wie n 

DATUM 
IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN 

1159/84/Dr.G/Hü 7. November 1984 

BETRIFFT: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
~~~~!i~~!~§!~~~~§g!~i~b§g~§~!~_~~§Z_g~~~~~E!_~iE~ 

Unter Bezugnahme auf die übersendungsnote des Bundesministeriums 

für Familie, Jugend und Konsumentenschutz, Zl. 23 0102/3-11/3/84 

vom 26.9.1984 übermittelt die Kammer wunschgemäß 25 Ausfertigungen 

ihrer Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird. 

Beilagen 

postsparkassen-Konto 1838.848 

Der Kammerdirektor: 
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Bankkonten: 0049-46000/00 Creditanstalt Bankverein, Wien 
301 93380000 Bank für Wirtschaft und Freie Berufe A.G .. Wien 

238-109066/00 Österr. Länderbank A.G., Wien 
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KA~I~IER DER ""VIRTSCHAFTSTREL'IIÄNDER 
IO~il 'VIE~ VIII, DENNOpr.ATZ 411 // TELEFON "'~ 16 7~f-ö. 

TELEGRAMMADRESSE WITREUKAWIEN 
Telex 112 264 

An das 
Bundesministerium für Familie, 
Jugend und Konsumentenschutz 

Himmelpfortgasse 9 
1015 Wie n 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM 

GZ.23 0102/3-II/3/84 26.9.1984 
UNSER ZEICHEN DATUM 

1159/84/Dr.G/Hü 7. November 1984 

BETRIFFT" Entwurf eines Bundesgeset zes , mit dem das 
I~~~1~~~1~~!~~~~~g1~~~~~g~~~!~_~~~Z_g~~~~~E!_~~E~ 

Unter Bezugnahme auf die übersendungsnote des Bundesministeriums 

für Familie, Jugend und Konsumentenschutz vom 26.9.1984, 

GZ. 23 0102/3-II/3/84, gestattet sich die Kammer der Wirtschafts

treuhänder zu dem Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird, wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Die Kammer begrüßt grundsätzlich die Erhöhung der Familienbeih'lfe 

und die neue, einer bürgernahen Verwaltung entsprechende Regel ng 

über die Befreiung der für die Erlangung der Geburtenbeihilfe r

forderlichen Geburtsbestätigung von den Stempelgebühren und Ve -

waltungsabgaben. 

Leider vermißt die Kammer der Wirtschaftstreuhänder noch immer 

die Gleichstellung der Anspruchsberechtigten auf Familienbeihi fe, 

die die Familienbeihilfe durch einen Dienstgeber oder eine aus 

zahlende Stelle ausgezahlt erhalten, mit jenen Anspruchsberechtigten, 

die die Familienbeihilfe durch die Finanzverwaltung ausgezahlt er

halten. Da alle Bevölkerungskreise gleichmäßig an den Ausgleichsfonds 

für Familienbeihilfen Zahlungen leisten, ist nicht einzusehen, 

warum Anspruchsberechtigte, die die Familienbeihilfe durch die 

Finanzverwaltung ausgezahlt erhalten, diese Familienbeihilfe - von 
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bitte wenden! 
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Ausnahmefällen abgesehen - immer erst vierteljährlich im 

nachhinein, daher für das letzte Kalendervierteljahr erst nach 

den Weihnachtsfeiertagen ausbezahlt erhalten. Diese Regelung 

kann sicher nicht als sehr familienfreundlich bezeichnet werden. 

In diesem Zusammenhang gestattet sich die Kammer im Sinne einer 

echten Verwaltungsvereinfachung anzuregen, die im § 41 Abs. 4 

vorgesehene Freigrenze sowie den dort vorgesehenen Freibetrag 

der Neuregelung bei der Lohnsu~~ensteuer anzupassen. 

Die Kammer bittet höflich um Kenntnisnahme und gestattet sich 

noch zu bemerken, daß wunschgemäß 25 Ausfertigungen dieser 

Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates direkt zugeleitet 

wurden. 

Der Präsident: Der Kammerdirektor: 

Dr.Burkert e.h. Dr.Schneider e.h. 
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